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Gauting, 11.05.2020

Antrag zur Geschäftsordnung (GO) des Gautinger Gemeinderates: 
Konkretisierung des §3 (3) Referate  

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
Sehr geehrte Damen und Herren,

in  §  3  Abs  (3)  der  GO  des  Gautinger  Gemeinderates  ist  festgelegt,  dass  der
Gemeinderat einzelnen seiner Mitglieder bestimmte Aufgabengebiete (Referate) zur
Bearbeitung  zuteilen   und  sie  insoweit  mit  der  Überwachung  der  gemeindlichen
Verwaltung betrauen kann. 

Derzeit  sind  keine  Aufgabengebiete  festgelegt  und  auch  die  Rolle  und  konkrete
Verantwortung ist nicht näher beschrieben. In der letzten Amtsperiode wurde nur der
Aufgabenbereich „Jugend“ durch Referenten unterstützt.

In Gauting steht der Gemeinderat in der neuen Amtsperiode in verschiedenen 
Aufgabengebieten vor Herausforderungen, bei denen sich die Unterstützung durch 
Referent*innen bei der Entscheidungsfindung positiv auswirken würde. Deshalb stellt
die Fraktion B90/Die Grünen zur konstituierenden Gemeinderatssitzung am 12. Mai 
2020  folgenden

Antrag: Der Gemeinderat beschließt zur Unterstützung bei der Bearbeitung bestim-
mter Aufgabengebiete der Gemeinde Referate zuzuteilen. Um ein einheitliches und 
möglichst einvernehmliches Verständnis bzgl. der zu bearbeitenden Aufgaben-
bereiche, genauer Auftrag und Inhalt der Referate zu erreichen, soll ein gemein-
samer Vorschlag in einer Arbeitsgruppe erarbeitet werden, die aus je einem Vertreter
jeder Fraktion / Fraktionsgemeinschaft  besteht. Die genaue Formulierung zur 
Änderung der GO soll dem Gemeinderat zur Beratung / Beschluss bis zur Sommer-
pause vorgelegt werden. 

Mit der Koordinierung der Arbeitsgruppe wird GR Knape beauftragt.
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Vielen Dank für Ihre Zustimmung. 

Mit freundlichen Grüßen

i.V.

Anne Franke, Heinrich Moser
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